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Praambel

In Zeiten knapper Ressourcen und Fristvorgaben inkl. Genehmigungsfiktion ist es wichtiger denn je,
dass Auftrage, die von den Krankenkassen den Medizinischen Diensten (MD) zur Begutachtung vorge-
legt werden, ausreichend vorbereitet sind. Ohne ausreichende Vorbereitung der Auftrage erhdéhen
sich Laufzeiten. Es steigen das Risiko von Verfristungen, Fallriickgaben und die Gefahr, dass Versicherte
unnotig lange auf Leistungen warten missen, die sie zum Erhalt oder Wiederherstellung ihrer Gesund-
heit und/oder ihrer Teilhabe benétigen.

Zur Standardisierung und Verbesserung der Fallvorbereitung haben sich seit Jahren Checklisten in den
MD etabliert, die den Krankenkassen eine begutachtungsreife Fallvorbereitung der Auftrage erleich-
tern. Die Checklisten enthalten anlassspezifisch alle regelhaft notwendigen Unterlagen, die von den
Krankenkassen angefordert werden sollten, damit der MD den Fall sachgerecht und effizient begut-
achten kann. Diese Checklisten werden von den jeweiligen Kompetenzeinheiten der MD — KC/SEG oder
Foren — regelmiRig aktualisiert, insbesondere wenn gesetzliche Anderungen oder untergesetzliche
Normen dies notwendig machen.

Wenn die Krankenkasse dartiber hinaus die Vorlage weiterer Unterlagen fiir notwendig halt, kann sie
diese gerne erganzen. Wichtig ist, dass bei der Fallvorbereitung die Vorgaben des Datenschutzes und
Datensparsamkeit beachtet werden.
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Zahnmedizinische Versorgung

(011) Zahnersatz

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung bei Auftragen zur Begutachtung geplanter Versorgungen
mit Zahnersatz, Kronen und Suprakonstruktionen, auch bei geplanter Erbringung im Ausland. Die Kran-
kenkasse ist gebeten, die folgenden Unterlagen anzufordern und zum Zeitpunkt der Begutachtung
dem Medizinischen Dienst vorzulegen:

Heil- und Kostenplan,
bei Zahnersatz im Ausland: Gibersetzter Kostenvoranschlag / Gbersetzte Rechnung

Auswertbare relevante Rontgenaufnahmen mit Aufnahmedatum

Planungsrelevante Modelle, sofern vorhanden

Fotoaufnahmen (intraoral, extraoral), sofern vorhanden

Angabe, ob und wann eine Parodontitisbehandlung erfolgt ist bzw. beantragt wurde

Bei vermuteten Materialunvertraglichkeiten: Epikutantestprotokoll

(012) Implantate einschlieBlich Suprakonstruktion

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung bei Auftragen zur Begutachtung geplanter Versorgungen
mit Implantaten und Suprakonstruktionen, auch bei Ausnahmeindikation nach § 28 Abs. 2 Satz 9 SGB V
in Verbindung mit Ziffer VII. Behandlungsrichtlinie des G-BA. Die Krankenkasse ist gebeten, die folgen-
den Unterlagen anzufordern und zum Zeitpunkt der Begutachtung dem Medizinischen Dienst vorzule-
gen:

Behandlungsplan fiir die implantologischen Leistungen

Behandlungsplan fiir die Suprakonstruktion einschlieRlich der Laborleistungen
Auswertbare relevante Rontgenaufnahmen mit Aufnahmedatum

Relevante Modelle, sofern vorhanden

Fotoaufnahmen (intraoral, extraoral), sofern vorhanden

Medizinische Begrindung fiir eine Ausnahmeindikation nach § 28 SGB V

Vorgeschichte, fach(zahn)arzliche Befundberichte auch zur medizinischen Gesamtbehandlung,
bisherige BehandlungsmaRnahmen
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(013) Aufschiebbarkeit Zahnersatz u. a. Versorgungen,
»Ruhen des Leistungsanspruchs”

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung bei Auftragen zur Begutachtung der folgenden Anlasse:
Aufschiebbarkeit Zahnersatzversorgung (§ 27 SGB V), Akut- und Schmerzbehandlung bei Ruhen des
Leistungsanspruchs (§ 16 SGB V). Die Krankenkasse ist gebeten, die folgenden Unterlagen anzufordern
und zum Zeitpunkt der Begutachtung dem Medizinischen Dienst vorzulegen:

Fragestellung der Krankenkasse zum Begutachtungsanlass (§ 16 Abs. 3a oder § 27 Abs. 2 SGB V)

Behandlungsplan

Medizinische Begriindung fiir die Unaufschiebbarkeit der Versorgung oder die Akut- und Schmerz-
behandlung

(Fach-)(zahn-)arztliche Befundberichte

(014) Konservierend-chirurgische Behandlung

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung bei Auftragen zur Begutachtung insbesondere von neuen
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zur konservierend-chirurgischen Behandlung (Untersu-
chungen, Rontgenaufnahmen, FillungsmalBnahmen, Wurzelkanalbehandlungen, AndsthesiemaRnah-
men, chirurgische Eingriffe, Individualprophylaxeleistungen etc.). Die Krankenkasse ist gebeten, die
folgenden Unterlagen anzufordern und zum Zeitpunkt der Begutachtung dem Medizinischen Dienst
vorzulegen:

Behandlungsplan fiir die beantragten Leistungen

Auswertbare relevante Rontgenaufnahmen mit Aufnahmedatum
— Relevante Modelle, sofern vorhanden

Fotoaufnahmen (intraoral, extraoral), sofern vorhanden

(015) Kieferbruch/Aufbisshilfe

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung bei Auftragen zur Begutachtung von Behandlungen von
Verletzungen des Gesichtsschadels, Kiefergelenkserkrankungen und obstruktiver Schlafapnoe (Kiefer-
bruch, Aufbissbehelfe und Unterkieferprotrusionsschienen) sowie auRervertraglicher funktionsanaly-
tischer und -therapeutischer Leistungen. Die Krankenkasse ist gebeten, die folgenden Unterlagen an-
zufordern und zum Zeitpunkt der Begutachtung dem Medizinischen Dienst vorzulegen:

— Behandlungsplan fiir die beantragten Leistungen

— (Fach-)(zahn-)arztliche Befundberichte

— Bei Unterkieferprotrusionsschienen: Veranlassung durch den Vertragsarzt
— Auswertbare relevante Rontgenaufnahmen mit Aufnahmedatum

— Relevante Modelle, sofern vorhanden

— Fotoaufnahmen (intraoral, extraoral), sofern vorhanden
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(016) Kieferorthopadie

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung bei Auftragen zur Begutachtung von Planungen einer kie-
ferorthopadischen Behandlung, einer Therapiedanderung oder einer Verlangerung der Behandlung so-
wie der Frage, ob die Behandlung in dem durch den Behandlungsplan bestimmten medizinisch erfor-
derlichen Umfang abgeschlossen ist (§ 29 Abs. 3 Satz 2 SGB V). Die Krankenkasse ist gebeten, die fol-
genden Unterlagen anzufordern und zum Zeitpunkt der Begutachtung dem Medizinischen Dienst vor-
zulegen:

— Kieferorthopadischer Behandlungsplan,
bei Kassen- oder Praxiswechsel: vorhandene Behandlungsplane

— Modelle mit fixierter Okklusion, dreidimensional orientiert, einschlieRlich schriftlicher Modellaus-
wertung

— Auswertbare relevante Rontgenaufnahmen: Orthopantomogramm (Panoramaaufnahme) und
Fernrontgenseitenbild mit kephalometrischer Auswertung

— Profil- und en-face-Fotografien mit diagnostischer Auswertung

— Bei geplanter Kombinationstherapie (u. a. Erwachsenenbehandlung): abgestimmte kieferchirurgi-
sche und kieferorthopadische Behandlungsplanung

(017) Behandlung von Parodontopathien

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung bei Auftragen zur Begutachtung einer geplanten Systema-
tischen Behandlung von Parodontitis und anderer Parodontalerkrankungen sowie um Auftrage zur Be-
gutachtung von Antrdgen auf Verldngerung der Unterstiitzenden Parodontitistherapie (UPT). Die Kran-
kenkasse ist gebeten, die folgenden Unterlagen anzufordern und zum Zeitpunkt der Begutachtung
dem Medizinischen Dienst vorzulegen:

— Parodontalstatus (Blatt 1 und 2)
— Auswertbare relevante Rontgenaufnahmen mit Aufnahmedatum

— Ggf. UPT-Verlangerungsantrag

(019) Sonstige Anlasse zur Zahnmedizin

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung bei Auftragen zur Begutachtung zahnmedizinischer Versor-
gungen, die nicht anderen Anldssen zugeordnet sind, beispielsweise Leistungen der Komplementar-
medizin oder Off-Label-Use von Fertigarzneimitteln. Die Krankenkasse ist gebeten, die folgenden Un-
terlagen anzufordern und zum Zeitpunkt der Begutachtung dem Medizinischen Dienst vorzulegen:

— Behandlungsplan/Kostenvoranschlag, ggf. Rechnung
— Zahnmedizinische Begriindung fiir die Notwendigkeit der geplanten Behandlung
— Fach(zahn-)arztliche Befundberichte

— Diagnostische Unterlagen
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(251) Zahnmedizinische Krankenhausbehandlung
mit Abrechnung nach dem Krankenhausentgeltgesetz

Die erforderlichen Unterlagen fiir die Abrechnungspriifung sind in der Matrix der Medizinischen
Dienste fiir die Anforderung von Unterlagen (,,Unterlagenanforderungsliste”) der SEG 4 festgelegt. Die
Unterlagen werden gemaR § 7 der Vereinbarung liber das Nahere zum Priifverfahren nach § 275c Ab-
satz 1 SGB V (Prifverfahrensvereinbarung) durch den Medizinischen Dienst angefordert und ggf. vom
Krankenhaus erganzt.

(316) Zahnarztlich verordnete Heilmittel

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung bei Auftrdgen zur Begutachtung von Verordnungen nach
Heilmittel-Richtlinie Zahnarzte (HeilM-RL ZA) des G-BA. Die Krankenkasse ist gebeten, die folgenden
Unterlagen anzufordern und zum Zeitpunkt der Begutachtung dem Medizinischen Dienst vorzulegen:

— Vollstandig ausgefiillte zahnarztliche Heilmittelverordnung
(Vordruck 9 Anlage 14a Bundesmantelvertrag Zahnarzte)

— Ggf. Antrag auf Anerkennung eines langfristigen Heilmittelbedarfs

— Leistungsauszug der Krankenkasse

(912) Verdacht auf zahnmedizinischen Behandlungsfehler
(Auftrage nach § 66 SGB V)

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung bei Auftragen nach § 66 SGB V, wenn die Krankenkasse
Versicherte bei der Verfolgung von Schadensersatzanspriichen, die bei der Inanspruchnahme von Ver-
sicherungsleistungen aus vermuteten Behandlungsfehlern entstanden sind und nicht nach § 116 SGB X
auf die Krankenkasse Uibergehen, unterstiitzt und dabei eine sozialmedizinische Begutachtung durch
den Medizinischen Dienst nach § 275 Absatz 3 Nummer 4 veranlasst.

Bei vermuteten Behandlungsfehlern im Rahmen der Versorgung mit Zahnersatz einschliellich Zahn-
kronen und Suprakonstruktionen ist die Abgrenzung zu Anlass (991) ,Verdacht auf Mangel an Zahner-
satz einschl. Zahnkronen“ (s. u.) folgendermaRen vorzunehmen: Begutachtungen sind nach Anlass 912
(vermutete Behandlungsfehler, § 66 SGB V) in Auftrag zu geben, wenn die Krankenkasse Versicherte
bei der Verfolgung von Erstattungs- und Ersatzanspriichen unterstiitzt und wenn gleichzeitig die bei
Anlass 991 ,Verdacht auf Mangel an Zahnersatz einschl. Zahnkronen” genannten Verjahrungsfristen
(Regel- und gleichartige Versorgung: innerhalb von 24 Monaten nach der Eingliederung, andersartige
Versorgung oder Mischfille: innerhalb von 36 Monaten nach der Eingliederung, s. u.) Uberschritten
sind.

Hintergrund: Schadensersatzanspriiche bei fehlerhaftem Zahnersatz kénnen sich {iber die oben ge-
nannten Zeitraume hinaus ergeben, weil die regelmalRige Verjahrung nach § 195 BGB nach Kenntnis-
nahme des Fehlers (§ 199 BGB) drei Jahre betrdgt und weil die Verjahrungsfrist nicht mit der Leistungs-
erbringung, sondern erst mit Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist, beginnt (§ 199
BGB). Auch verlangert die Hemmung bei Verhandlungen (§ 203 BGB) oder bei Rechtsverfolgung (§ 204




Checkliste fur Krankenkassen: Zahnmedizin — Stand: 22.12.2023

BGB) die Verjahrung. Des Weiteren kdnnen Schadensersatzanspriiche innerhalb von maximal 30 Jah-
ren geltend gemacht werden (§ 199 BGB).

Die Krankenkasse ist gebeten, die folgenden Unterlagen anzufordern und zum Zeitpunkt der Begut-
achtung dem Medizinischen Dienst vorzulegen:

— Kopien der vollstandigen relevanten Originalunterlagen der behandelnden und ggf. weiterer Leis-
tungserbringer zu der streitgegenstandlichen Behandlung oder den Behandlungen

— Alle relevanten Befundberichte und Originale bildgebender Verfahren wie Rontgen-, CT/DVT oder
MRT-Aufnahmen

— Alle relevanten Gutachten, z. B. Privatgutachten, Gutachten der Schlichtungsstellen/Gutachter-
kommissionen

— Sonstige relevante Unterlagen (z. B. Fotodokumentation der Betroffenen)

— Hinweise zur Aufbereitung und zur Qualitat der Unterlagen lassen sich dem Begutachtungsleitfa-
den Behandlungsfehler und Pflegefehler der Medizinischen Dienste entnehmen.

(915) Verdacht auf zahnmedizinischen Behandlungsfehler
(Auftrage nach § 116 SGB X)

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung bei Auftrdgen zur Begutachtung nach § 116 SGV X, wenn
die Krankenkasse ihrer gesetzlichen Aufgabe nach § 116 SGB X zur Verfolgung eigener Erstattungs- und
Ersatzanspriiche nachkommt und dabei eine sozialmedizinische Begutachtung durch den Medizini-
schen Dienst veranlasst. Die Krankenkasse hat einen (Regress-)Anspruch gegeniber Leistungserbrin-
gern, wenn diese einen Schaden verursacht haben und die Krankenkasse aufgrund des Schadensereig-
nisses Leistungen erbracht hat.

Bei vermuteten Behandlungsfehlern im Rahmen der Versorgung mit Zahnersatz einschliefRlich Zahn-
kronen und Suprakonstruktionen sind Begutachtungen nach Anlass 915 (Verdacht auf zahnmedizini-
schen Behandlungsfehler, § 116 SGB V) in Auftrag zu geben, wenn es der Krankenkasse um die Verfol-
gung eigener Erstattungs- und Ersatzanspriichen geht und gleichzeitig die bei Anlass 991 ,,Verdacht auf
Mangel an Zahnersatz einschl. Zahnkronen” genannten Verjahrungsfristen (Regelversorgung: inner-
halb von 24 Monaten, andersartige Versorgung oder Mischfalle: innerhalb von 36 Monaten nach der
Eingliederung) tberschritten sind.

Die anzufordernden Unterlagen sind dieselben wie bei Anlassschliissel 912 ,Verdacht auf zahnmedizi-
nischen Behandlungsfehler” (s. 0., Auftrdge nach § 66 SGB V).

(918) Verdacht auf zahnmedizinischen Behandlungsfehler
(Auftrage nach § 66 SGB V und § 116 SGB X)

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung bei Auftragen zur Begutachtung nach § 66 SGB V und § 116
SGB X, wenn die Krankenkasse parallel sowohl die Versicherten bei der Verfolgung von Schadenser-
satzanspriichen, die bei der Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen aus vermuteten Behand-
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lungsfehlern entstanden sind, unterstitzt (§ 66 SGB V), als auch eigene Erstattungs- und Ersatzanspri-
che, die aus demselben vermuteten Behandlungsfehler resultieren, verfolgt (§ 116 SGB V) und dabei
eine sozialmedizinische Begutachtung durch den Medizinischen Dienst veranlasst.

Bei vermuteten Behandlungsfehlern im Rahmen der Versorgung mit Zahnersatz einschliefRlich Zahn-
kronen und Suprakonstruktionen sind Begutachtungen nach Anlass 918 (vermutete Behandlungsfeh-
ler, §§ 66 und 116 SGB V) in Auftrag zu geben, wenn es der Krankenkasse um die Verfolgung von Er-
stattungs- und Ersatzanspriichen sowohl der Versicherten als auch der Krankenkasse geht und gleich-
zeitig die bei Anlass 991 ,Verdacht auf Mdngel an Zahnersatz einschl. Zahnkronen” genannten Verjah-
rungsfristen (Regelversorgung: innerhalb von 24 Monaten, andersartige Versorgung oder Mischfalle:
innerhalb von 36 Monaten nach der Eingliederung) Gberschritten sind.

Die anzufordernden Unterlagen sind dieselben wie bei Anlassschlissel 912 ,Verdacht auf zahnmedizi-
nischen Behandlungsfehler” (s. o., Auftrdge nach § 66 SGB V).

(991) Verdacht auf Mangel an Zahnersatz einschl. Zahnkronen

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung bei Auftragen zur Begutachtung vermuteter Mangel am
Zahnersatz einschlieflich Zahnkronen und Suprakonstruktionen, bei Regel- und gleichartiger Versor-
gung im Rahmen der gesetzlichen Gewahrleistungsfrist (§ 136a § 2 Abs. 4 SGB V) innerhalb von 24 Mo-
naten nach der Eingliederung (in Analogie zu Anlage 6 § 2 Abs. 3 BMV-Z), bei andersartiger Versorgung
oder Mischfillen (Regelleistungen und/oder gleichartige Leistungen in Verbindung mit andersartigen
Leistungen) innerhalb von 36 Monaten nach der Eingliederung (§ 195 BGB, in Analogie zu Anlage 6
Protokollnotiz BMV-Z). AuRerhalb dieser Fristen: siehe Anldsse 912, 915 und 918 (vermutete Behand-
lungsfehler). Die Krankenkasse ist gebeten, die folgenden Unterlagen anzufordern und zum Zeitpunkt
der Begutachtung dem Medizinischen Dienst vorzulegen:

— Darstellung der/des Versicherten

— Heil- und Kostenplan mit Eingliederungsdatum der prothetischen Versorgung,
bei Zahnersatz im Ausland: Gbersetzte Rechnung

— Auswertbare relevante Rontgenaufnahmen mit Aufnahmedatum
— Relevante Modelle, sofern vorhanden

— Fotoaufnahmen (intraoral, extraoral), sofern vorhanden

10



	Checklisten für Krankenkassen – Notwendige Unterlagen für die Begutachtung der zahnmedizinischen Versorgung durch den Medizinischen Dienst (Stand: 22.12.2023)
	IMPRESSUM
	Präambel
	Inhalt
	Zahnmedizinische Versorgung
	(011) Zahnersatz
	(012) Implantate einschließlich Suprakonstruktion
	(013) Aufschiebbarkeit Zahnersatz u. a. Versorgungen, „Ruhen des Leistungsanspruchs“
	(014) Konservierend-chirurgische Behandlung
	(015) Kieferbruch/Aufbisshilfe
	(016) Kieferorthopädie
	(017) Behandlung von Parodontopathien
	(019) Sonstige Anlässe zur Zahnmedizin
	(251) Zahnmedizinische Krankenhausbehandlung mit Abrechnung nach dem Krankenhausentgeltgesetz
	(316) Zahnärztlich verordnete Heilmittel
	(912) Verdacht auf zahnmedizinischen Behandlungsfehler (Aufträge nach § 66 SGB V)
	(915) Verdacht auf zahnmedizinischen Behandlungsfehler (Aufträge nach § 116 SGB X)
	(918) Verdacht auf zahnmedizinischen Behandlungsfehler (Aufträge nach § 66 SGB V und § 116 SGB X)
	(991) Verdacht auf Mängel an Zahnersatz einschl. Zahnkronen



